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Sehr geehrte Damen und Herren,

Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt und herausgekommen ist eine Niederlage 
der langjährigen Kanzler- und Kanzlerinnenpartei CDU sowie eine SPD, die sich trotz schlechtem 
Ergebnis als Sieger fühlen darf. Über die CSU möchte der Verfasser dieser Zeilen hier keine 
Worte verlieren, da er nicht die bayrische Staatsangehörigkeit besitzt und der Fall im Übrigen 
zu komplex ist für ein einseitiges Editorial. Die bisherigen Oppositionsparteien Grüne und FDP 
gehen deutlich gestärkt aus der Wahl hervor und zudem mit breiter Brust in Sondierungs- und 
anschließende Koalitionsverhandlungen. Weitgehend unbemerkt vom politisch normal inter-
essierten Beobachter haben sich diese beiden vormals konträren Parteien in der Opposition 
offenbar soweit angenähert, dass sogar der Eindruck erweckt wird, hier gehen 2 Parteien als 
Team in die Verhandlungen mit den ehemaligen Volksparteien. Linke und AfD repräsentieren 
die äußeren Ränder des links-rechts Spektrums und spielen bei der zukünftigen Regierungsbil-
dung keine Rolle. Eine Rot-Rot-Grüne Mehrheit ist also vom Tisch. Zurzeit läuft alles auf eine 
sogenannte „Ampelkoalition“ hinaus unter einem Kanzler Olaf Scholz.

Was bedeutet dieses Ergebnis nun für die öffentlichen Finanzen und insbesondere die Steuer-
politik? Niemand weiß es, aber Spekulationen dürfen erlaubt sein. Wird Christian Lindner seinen 
Anspruch auf das Amt des Finanzministers in den anstehenden Koalitionsverhandlungen behaup-
ten können? Oder bekommen wir den/die erste(n) grüne(n) Finanzminister(in)? Werden Steuer-
gesetze und Steuergesetzinnen zukünftig in gegenderter Form ergehen? 

Kehren wir zur nationalen Schuldenbremse zurück und wie geht das Ringen auf europäischer 
Ebene über eine weitere Vergemeinschaftung der Staatsschulden aus? Inflation? 

Im Steuerrecht steht die FDP historisch zu einer unternehmensfreundlichen Politik, während 
die SPD für eine stärkere Belastung der „höheren“ Einkommen steht. Für die Grünen dreht sich 
alles um Klimaschutz. Wie könnte hier ein Kompromiss aussehen? Vollständiger Wegfall des 
Solidaritätszuschlags bei moderater Anhebung der Spitzensteuersätze? Die Vermögenssteuer 
dürfte vom Tisch sein, aber dafür könnten einige Vergünstigungen bei der Vererbung von Betriebs-
vermögen wegfallen. Weitere Lenkungsnormen in Richtung Klimaschutz wären nicht überraschend. 
Bei der Steuerbelastung für Unternehmen besteht bei realistischer Betrachtung kein Spielraum 
nach oben, damit Deutschland hier im internationalen Vergleich keinen Boden verliert. 

Wir halten Sie zu diesen Themen auf dem Laufenden und beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Udo Bork
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.11.20212 15.11.2021 10.11.2021

 10.12.2021 13.12.2021 10.12.2021

 10.12.2021 13.12.2021 10.12.2021

 10.11.20214 15.11.2021 10.11.2021

 15.11.20214 18.11.2021 15.11.2021

                                                             Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 26.11.2021 entfällt entfällt

  Termine November 2021 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 

werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit 
erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 

das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.11.2021, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.  
Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7



DORNBACH GMBH Seite 3

  Gewinne aus der Veräußerung   
  von Gold ETF-Fondsanteilen  

Der Gewinn aus der Veräußerung von 
Anteilen an einem Fonds nach schweize-
rischem Recht, der sein Kapital allein in 
physischem Gold anlegt, unterliegt der 
Besteuerung nach dem Investmentsteuer- 
und Einkommensteuergesetz. Dies entschied 
der Bundesfinanzhof.

Im Streitfall erwarb die Klägerin im Jahr 
2009 Anteile an einem in der Schweiz von 
der X Bank aufgelegten Gold Exchange 
Traded Funds (Gold ETF), welche sie im 
Streitjahr 2015 mit einem Gewinn i. H. von 
26.519 Euro verkaufte. Bei dem Gold ETF 
handelte es sich um einen Anlagefonds 
schweizerischen Rechts. Anlageziel des 
Fonds war, die Wertentwicklung des Edel- 
metalls Gold abzubilden, daher investierte 
der Fonds ausschließlich in physisches 
Gold. Anlagen in andere Werte waren nicht 
vorgesehen. Das beklagte Finanzamt legte 
im Einkommensteuerbescheid für das 
Streitjahr den von der Klägerin erzielten 
Gewinn aus dem Verkauf der Gold ETF 
erklärungsgemäß als Einkünfte aus Kapital- 
vermögen mit dem für Kapitaleinkünfte 
geltenden Steuertarif der Besteuerung 
zugrunde. Die Klägerin machte mit ihrem 
Einspruch gegen den Einkommensteuer-
bescheid geltend, dass der Verkauf der 
Fondsanteile wie der Verkauf von physi-
schem Gold zu behandeln und der Gewinn 
wegen des Ablaufs der einjährigen Speku- 
lationsfrist nach dem Einkommensteuerge-
setz steuerfrei sei. Die Klage hatte vor dem 
Bundesfinanzhof keinen Erfolg. Dieser 
bestätigte, dass der Gewinn aus der Veräu- 
ßerung von Anteilen an einem Fonds nach 
schweizerischem Recht, der sein Kapital 
allein in physischem Gold anlegt, der 
Besteuerung unterliegt.

  Kindergeld-Rückforderung bei   
  Auszahlung an das Kind  

Zwischen den Beteiligten war streitig, ob 
die Familienkasse zu Recht von der 
Klägerin an deren Tochter ausgezahltes 
Kindergeld für den Zeitraum Januar 2012 
bis März 2017 zurückfordern konnte.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass im 
Streitfall die Familienkasse gegenüber der 
Mutter einen Rückzahlungsanspruch nach 
der Abgabenordnung hat. Das Kindergeld 
sei für den Streitzeitraum ohne Rechts-
grund gezahlt worden. Vorliegend sei die 
Mutter die Leistungsempfängerin des ohne 
Rechtsgrund gezahlten Kindergeldes. Zwar 
habe sie für den Streitzeitraum einen 
Anspruch auf Kindergeld für ihre Tochter 
gehabt, jedoch sei der Anspruch im Zeit- 
punkt der Zahlung bereits durch die Leis- 
tungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts, die das Jobcenter nach dem SGB II 
an die Tochter der Klägerin erbracht hatte, 
erfüllt worden und damit erloschen.

  Bei berufsbedingtem Umzug   
  erkennt Finanzamt höhere   
  Pauschalen an  

Wer berufsbedingt umzieht, kann die 
Ausgaben dafür steuermindernd geltend 
machen. Neben größeren Posten wie z. B. 
Maklerkosten, Fahrtkosten oder Kosten für 
die Spedition, die einzeln belegt werden 
müssen, ist auch ein Pauschbetrag für 
sonstige Umzugskosten absetzbar. Dazu 
hat das Bundesfinanzministerium neue 
Umzugspauschalen veröffentlicht, die 
bereits für Umzüge ab 1. April 2021 gelten.

Arbeitnehmer, die berufsbedingt umzie-
hen, können zunächst eine Pauschale von 
870 Euro ansetzen. Für jedes weitere Haus- 
haltsmitglied, z. B. Ehepartner, Kinder, 
Stief- oder Pflegekinder, kann ein Betrag 
von jeweils 580 Euro hinzugerechnet 
werden. Wer umzieht, aber bislang keine 
eigene Wohnung hatte oder nicht in eine 
eigene Wohnung zieht, kann bei einem 
Wohnortswechsel zumindest eine Pauschale 
von 174 Euro geltend machen. Vorausset-
zung ist, dass der Umzug aus beruflichen 

Gründen erfolgte. Dabei kommt es nicht 
auf die Wegstrecke an, die durch den 
Umzug zum Arbeitsplatz eingespart wird, 
sondern auf die geringere Fahrtzeit: Wer 
durch den Umzug täglich rund eine Stunde 
weniger für den Weg zur Arbeit benötigt, 
kann die Pauschalen geltend machen.

  Muss eine E-Bilanz bei   
  finanziellem Aufwand von ca.   
  40 Euro eingereicht werden?  

Im Streitfall ging es um die Verpflichtung 
einer Unternehmergesellschaft (UG) zur 
Abgabe einer elektronischen Bilanz. 
Fraglich war, ob es für eine UG, deren 
Unternehmensgegenstand der Betrieb von 
Internetplattformen ist, persönlich und 
wirtschaftlich zumutbar ist, die Steuer-
bilanz in elektronischer Form abzugeben, 
wenn ihr Geschäftsführer über keinerlei 
steuerliche Kenntnisse verfügt und die UG 
Verluste erzielt bzw. lediglich niedrige 
Gewinne erwirtschaftet.

Eine „unbillige Härte“ i. S. des Einkommen-
steuergesetzes liegt nicht bereits deshalb 
vor, weil die Einkünfte des bilanzierenden 
Steuerpflichtigen im Wirtschaftsjahr gering 
oder negativ sind. Vielmehr ist zu beurtei-
len, ob angesichts des Umfangs der Bilanz 
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung die 
vom Steuerpflichtigen zu tragenden Kosten 
unverhältnismäßig sind. Nur wenn dies der 
Fall ist, liegt ein nicht unerheblicher finan- 
zieller Aufwand i. S. der Abgabenordnung 
vor. So entschied der Bundesfinanzhof.

Ein finanzieller Aufwand in Höhe von  
40,54 Euro für die durch das Einkommen-
steuergesetz vorgeschriebene elektroni-
sche Übermittlung der Bilanz sowie der 
Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz sei auch für 
einen „Kleinstbetrieb“ nicht (wirtschaft-
lich) unzumutbar.

  Steuerliche Folgen der Bonus-Zah-   
  lung von privater Krankenkasse  

Privat Krankenversicherte haben in ihrem 
Vertrag oft eine Regelung für Bonuszahlun-
gen, wenn sie im betreffenden Jahr keine 
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Krankheitskosten eingereicht haben. 
Bonuszahlungen einer privaten Kranken-
kasse mindern jedoch die als Sonderaus-
gaben abzugsfähigen Krankenkassenbei-
träge. Dies gilt zumindest für Bonuszah- 
lungen, die unabhängig davon gezahlt 
werden, ob Versicherte überhaupt Krank- 
heitskosten tragen mussten oder nicht. 
Privat Krankenversicherte sollten daher 
prüfen, ob die Bonuszahlung der Kranken-
kasse unter Berücksichtigung der steuerli-
chen Effekte günstiger ist, bevor sie end- 
gültig auf die Einreichung der tatsächlich 
entstandenen Kosten bei der Krankenkasse 
verzichten. Zudem ist die zumutbare Belas- 
tung zu beachten, die sich nach der Höhe 
des Gesamtbetrags der Einkünfte, der 
anzuwendenden Steuertabelle und der 
Kinderzahl richtet. Im Falle einer bean-
spruchten Bonuszahlung dürfen selbst 
getragene Krankheitskosten nicht als 
außergewöhnliche Belastungen angesetzt 
werden. Ein Abzug von Kosten als außerge-
wöhnliche Belastungen ist immer dann 
ausgeschlossen, wenn eine Versicherungs- 
und somit Erstattungsmöglichkeit bestand, 
diese aber nicht beansprucht wurde, da es 
dann an der sog. Zwangsläufigkeit dieser 
Kosten fehlt.

  Bareinzahlungen als steuer-   
  pflichtige Einnahmen im Wege   
  der Schätzung  

Das Finanzgericht Münster hat zur Erfas- 
sung von Bareinzahlungen als steuerpflich-
tige Einnahmen im Wege der Schätzung 
wegen der Verletzung von Mitwirkungs-
pflichten Stellung genommen.

Die Voraussetzungen für eine Schätzung 
hätten vorgelegen. Die Klägerin habe über 
ihre Angaben keine ausreichenden Aufklä- 
rungen gegeben und im Übrigen ihre Mit- 
wirkungspflicht verletzt. Die Klägerin habe 
in Bezug auf die Bareinzahlung des Betrags 
von insgesamt 70.000 Euro auf ihr Konto 
diesen Verpflichtungen nicht entsprochen. 
Die Klägerin behauptete, es habe sich bei 
dem genannten Betrag um ein Darlehen 
gehandelt. Sie habe aber den Darlehens-
geber nicht benannt. Damit habe sie die  
für die Besteuerung erheblichen Tatsachen 

nicht vollständig offengelegt. Für die 
steuerliche Behandlung eines Darlehens 
sei es von entscheidender Bedeutung, wer 
der Darlehensgeber sei. Denn sowohl das 
Finanzamt als auch das Finanzgericht 
müssten durch namentliche Benennung 
des Darlehensgebers in die Lage versetzt 
werden, den Sachverhalt aufzuklären, etwa 
indem sie den Darlehensgeber befragen. 

Die Pflicht zur Benennung des Darlehens-
gebers habe die Klägerin während des 
gesamten Verwaltungs- und Klageverfahrens 
nicht erfüllt. Weitere Ermittlungen zur 
Person des Darlehensgebers waren nicht 
möglich, denn die Klägerin habe es aus- 
drücklich abgelehnt, weitere Angaben zur 
Identität des Darlehensgebers zu machen, 
und der Darlehensgeber habe mitgeteilt, 
für weitere Auskünfte nicht zur Verfügung 
zu stehen.

Die steuerpflichtigen Einkünfte seien der 
Höhe nach mit 70.000 Euro zu schätzen. 
Dabei sei zu berücksichtigen, dass der 
Steuerpflichtige bei der Einzahlung von 
Mitteln auf ein betriebliches oder auf ein 
sowohl betrieblich wie privat genutztes 
Konto bei der Prüfung der Frage, ob steuer- 
pflichtige Einnahmen oder nicht steuer-
pflichtige Vermögenszugänge (insbesondere 
Darlehen oder Einlagen) vorliegen, wegen 
der von ihm selbst hergestellten Verbin-
dung zwischen Privat- und Betriebsvermö-
gen verstärkt zur Mitwirkung verpflichtet 
sei. Das Finanzamt bzw. das Finanzgericht 
könne bei Verletzung dieser Pflicht den 
Sachverhalt ohne weitere Sachaufklärung 
dahin würdigen, dass in Höhe der unaufge-
klärten Kapitalzuführungen nicht versteuer-
te Einnahmen vorliegen.

  Neue Regeln durch das Gesetz   
  zur Änderung des Grunderwerb-   
  steuergesetzes  

Mit Anteilskäufen („Share Deals“) konnten 
Immobilieninvestoren, aber auch Familien-
unternehmen mit Grundbesitz oder private 
Immobilienbesitzer bislang die Grunder-
werbsteuer sparen. Share Deals sind in 
allen Rechtsformen mit Liegenschaften im 
Privat- und Betriebsvermögen anzutreffen. 

Am 7. Mai 2021 hat der Bundesrat einem 
Gesetz zugestimmt, das diese Praxis nicht 
verbietet, aber erschwert. Am 1. Juli 2021 
trat es in Kraft. 

Die Praxis habe laut Bundesfinanzministe-
rium gezeigt, dass es besonders im Bereich 
hochpreisiger Immobilientransaktionen 
immer wieder gelingt, durch gestalterische 
Maßnahmen die Grunderwerbsteuer zu 
vermeiden. Es sei nicht weiter hinnehmbar, 
dass die durch Gestaltungen herbeigeführ-
ten Steuerausfälle von denjenigen finan- 
ziert werden, denen solche Gestaltungen 
nicht möglich sind. Ziel des Gesetzes zur 
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
ist deshalb die Eindämmung missbräuch-
licher Steuergestaltungen mittels Share 
Deals in der Grunderwerbsteuer.

Wesentliches Element der Reform ist, dass 
die steuerauslösende Grenze von 95 auf  
90 % gesenkt wurde. Weitere Neuerungen 
sind:

1. neuer Ergänzungstatbestand.

2. Haltefristen sind von fünf auf zehn Jahre 
verlängert: Die Steuer fällt also künftig an, 
wenn innerhalb von zehn Jahren mehr 
als 90 % der Anteile an einer Immobilien-
Gesellschaft den Eigentümer wechseln.

3. Anwendung der Ersatzbemessungsgrund-
lage auf Grundstücksverkäufe auch im 
Rückwirkungszeitraum von Umwandlungs-
fällen.

4. Verlängerung der Vorbehaltensfrist auf 
15 Jahre.

5. Verlängerung der Sperrfristen bei 
immobilienhaltenden Personen- 
gesellschaften.

Hinweis:
Die Rechtsmaterie ist komplex. Neben den 
Grundtatbeständen sind Ergänzungen, Aus-
nahmen und Rückausnahmen zu beachten. 
Die Grunderwerbsteuer ist dadurch sehr 
anfällig für unzutreffende Ergebnisse mit 
einhergehenden streitigen Steuerfestset-
zungen.
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  Arbeitslohn durch Übertragung   
  einer Versorgungszusage auf   
  einen Pensionsfonds  

Im Streitfall hatte eine GmbH einem Gesell- 
schafter und Geschäftsführer (Kläger) eine 
Pensionszusage erteilt. Bei Veräußerung 
der GmbH wurde die Tätigkeit als Geschäfts-
führer beendet und die eingegangene 
Pensionsverpflichtung auf einen Pensions-
fonds übertragen. Das beklagte Finanzamt 
rechnete dem steuerpflichtigen Arbeits-
lohn des Klägers einen Betrag i. H. der bei 
der GmbH gebildeten Pensionsrückstellung 
von 233.680 Euro zu. Der Kläger vertrat die 
Ansicht, es liege kein Arbeitslohn vor und 
falls Arbeitslohn anzunehmen sei, sei 
dieser steuerfrei. Die Klage vor dem Finanz- 
gericht Köln und die Revision vor dem 
Bundesfinanzhof blieben erfolglos. Das 
Finanzgericht Köln habe nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs zu Recht entschieden, 
dass die GmbH dem Kläger durch die Über- 
tragung der Pensionszusage gegen Zahlung 
der Ablöseleistung auf den Pensionsfonds 
steuerbaren Arbeitslohn zugewandt hat. 
Des Weiteren sei der dem Kläger durch die 
Übertragung der Pensionszusage von der 
GmbH auf den Pensionsfonds zugeflossene 
Arbeitslohn im Streitfall nicht steuerfrei, da 
die GmbH den für die Steuerfreiheit erfor- 
derlichen Antrag nach dem Einkommen-
steuergesetz unstreitig nicht gestellt habe.

  Private Nutzung des Dienst-   
  telefons lohnsteuerpflichtig?  

Ein Arbeitnehmer hatte sein privates Telefon 
zunächst an den Arbeitgeber verkauft und 
dann dienstlich genutzt. Beide Parteien 
schlossen dazu einen Kaufvertrag über das 
Gerät zum Preis von einem Euro. Der Arbeit- 
geber übernahm die gesamten Kosten des 
Mobilfunkvertrags und führte darauf, wie 
üblich bei Diensttelefonen, keine Lohn-
steuer ab. Im Rahmen einer Lohnsteuer-
außenprüfung kam es allerdings zum Streit 
mit dem Finanzamt, denn die Prüfer sahen 
in dem Handyverkauf an den Arbeitgeber 
einen sog. Gestaltungsmissbrauch. Der 
symbolische Preis von einem Euro sei nicht 
üblich. Aus diesem Grund verlangten die 
Prüfer rückwirkend Lohnsteuer auf die vom 

Arbeitgeber getragenen Kosten des 
Mobilfunkvertrags.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem 
Finanzgericht München hatte Erfolg. Für die 
Steuerfreiheit des Telefons sei die Kauf- 
preishöhe unerheblich. Das gelte selbst 
dann, wenn ein Beschäftigter ein zuvor 
privates Handy für nur einen Euro an seinen 
Arbeitgeber verkauft und dann als Dienst- 
handy zurückbekommen hat. Das Urteil ist 
allerdings noch nicht rechtskräftig.

  Die Außenprüfung durch das   
  Finanzamt  

Unter die Außenprüfungen fallen die  
Betriebsprüfung, die Umsatzsteuer-Sonder-
prüfung und die Lohnsteuer-Außenprüfung. 
Daneben existiert noch die Steuerfahn-
dung, die überwiegend zur Feststellung 
steuerstrafrechtlich relevanter Sachverhal-
te tätig wird. Die Betriebsprüfung wird 
gesetzlich nur tätig bei land- und forstwirt-
schaftlichen sowie gewerblichen Betrieben 
und bei freiberuflich Tätigen.

Damit eine zweckmäßige Auswahl der zu 
prüfenden Betriebe erfolgen kann, werden 
diese je nach Größe in bestimmte Klassen 
eingeteilt (Großbetriebe, Mittelbetriebe, 
Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe). Je nach 
Einteilung wird auf der Verwaltungsseite 
häufig eine andere Dienststelle mit der  
Prüfung betraut: für Großbetriebe die 
Groß- und Konzernbetriebsprüfung, für 
Mittel- und Kleinbetriebe die Amtsbetriebs-
prüfungsstellen des Finanzamtes. Kleinstbe- 
triebe werden häufiger direkt vom zustän-
digen Finanzamtssachbearbeiter geprüft.

Die Betriebsprüfung beginnt mit den ersten 
Prüfungshandlungen. Die Anordnung, die 
dem zu prüfenden Betrieb mitzuteilen ist, 
enthält den Beginn, den zu prüfende Zeit- 
raum und auch den Namen des Prüfers/der 
Prüferin. In der heutigen Zeit der elektroni-
schen Buchführung wird mit der Prüfungsa-
nordnung auch häufig ein Datenträger 
angefordert, den der/die Prüfer/in vorab 
auswertet. Dazu bedient sich der Prüfer in 
der Regel einer Analysesoftware. Diese 
Praxis wird auch von den Finanzgerichten 
als zulässig angesehen.

Die Prüfung im Betrieb endet i. d. R. mit 
einer Schlussbesprechung, in der die 
Feststellungen des Prüfers/der Prüferin mit 
dem Steuerpflichtigen und seinem Berater 
erörtert werden. Daran anschließend wird 
der Prüfungsbericht erstellt und übersandt. 
Einwendungen gegen den Bericht sind zwar 
möglich, aber nicht rechtlich wirksam. Dies 
ist nur mit einem Einspruch gegen die nach 
der Prüfung erteilten geänderten Steuerbe-
scheide möglich.

Die Umsatzsteuer-Sonderprüfung und die 
Lohnsteuer-Außenprüfung befassen sich 
mit abgegrenzten Prüfungsbereichen durch 
spezielle Fachkräfte der Finanzverwaltung. 
Daneben setzt die Finanzverwaltung noch 
Prüfer mit speziellen Fachkenntnissen, z. B. 
für Auslandsbeziehungen, Bewertung von 
Pensionsrückstellungen, aber auch Bundes-
betriebsprüfer des Bundeszentralamtes für 
Steuern ein. Im Rahmen einer Betriebsprü-
fung – aber auch ohne diesen Anlass – holt 
das Finanzamt Auskünfte bei vielen Behör- 
den im Inland zu Sachverhalten mit steuer- 
lichen Auswirkungen ein, gibt aber ande- 
rerseits auch gewonnene Erkenntnisse durch 
Kontrollmitteilungen an andere Finanzbehör-
den weiter. Dies gilt auch für ausländische 
Steuerbehörden im Rahmen der zwischen- 
staatlichen Amtshilfe (§ 193 Abs. 1 AO).

  Zur Aufforderung zur Überlassung   
  eines Datenträgers nach   
  „GDPdU“ zur Betriebsprüfung  

Die Aufforderung der Finanzverwaltung an 
einen Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn 
im Wege der Einnahmen-Überschussrech-
nung ermittle, zu Beginn einer Außenprüfung 
einen Datenträger „nach GDPdU“ (Grund-
sätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen) zur Verfügung zu 
stellen, sei als unbegrenzter Zugriff auf alle 
elektronisch gespeicherten Unterlagen 
unabhängig von den gemäß der Abgaben-
ordnung bestehenden Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten des Steuerpflich-
tigen zu verstehen und damit rechtswidrig.

Eine solche Aufforderung sei nach Auf- 
fassung des Bundesfinanzhofs zudem 
unverhältnismäßig, wenn bei einem Berufs-
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geheimnisträger nicht sichergestellt sei, 
dass der Datenzugriff und die Auswertung 
der Daten nur in den Geschäftsräumen des 
Steuerpflichtigen oder in den Diensträu-
men der Finanzverwaltung stattfänden.

  Öffentliches Country-by-Country   
  Reporting: Änderung der Bilanz-   
  richtlinie  

Um die Transparenz großer multinatio-
naler Unternehmen zu erhöhen, hat die 
Europäische Kommission 2016 eine 
Änderung der Bilanzrichtlinie vorgeschla-
gen. Ziel ist ein öffentlicher Ertragsteuer-
informationsbericht (sog. öffentlicher 
Country-by-Country Report) bestimmter 
Unternehmen. Der Wettbewerbsfähigkeits-
rat hat dem Vorschlag am 28. September 
2021 in erster Lesung zugestimmt.

Die Europäische Kommission legte am  
12. April 2016 erstmals einen Vorschlag für 
einen öffentlichen Ertragsteuerinformations-
bericht (sog. öffentlicher Country-by-Country 
Report) für multinationale Unternehmens-
gruppen mit einem konsolidierten Umsatz 
von über 750 Mio. Euro vor. Der Vorschlag 
sieht eine Änderung der Bilanzrichtlinie 
(2013/34/EU) vor.

Am 25. Februar 2021 wurde erstmals eine 
qualifizierte Mehrheit im Wettbewerbs-
fähigkeitsrat hergestellt. Danach folgten 
informelle Trilog-Verhandlungen zwischen 
der Europäischen Kommission, dem Rat 
und dem Europäischen Parlament. Am 
28. September 2021 stimmte der Wettbe-
werbsfähigkeitsrat dem Vorschlag zur 
Änderung der Bilanzrichtlinie in erster 
Lesung zu. Nun muss noch das Europäi-
sche Parlament zustimmen. Anschließend 
erfolgt die Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union. Die Änderung tritt 
20 Tage nach Veröffentlichung im Europäi-
schen Amtsblatt in Kraft. Die Mitgliedstaa-
ten haben dann 18 Monate Zeit, die neuen 
Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.

Länderbezogene Berichte
Länderbezogene Berichte multinationaler 
Unternehmensgruppen, die den Finanzbe-
hörden zur Verfügung gestellt werden 

(Country-by-Country Reports für Finanz-
behörden), gibt es bereits seit längerer 
Zeit. Diese sind Teil des sog. Base Erosion 
and Profit Shifting-Projekts (BEPS-Projekt) 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 
2015 wurde der Abschlussbericht des 
Aktionspunkts 13 vorgelegt, der u. a. das 
Country-by-Country Reporting für Finanz-
behörden enthält.

In Deutschland sind Unternehmensgruppen 
seit 2016 nach § 138a der Abgabenordnung 
(AO) zum Country-by-Country Reporting für 
Finanzbehörden verpflichtet. Die multinatio-
nalen Unternehmensgruppen müssen den 
Finanzbehörden bestimmte Kennzahlen wie 
z. B. Umsatzerlöse, gezahlte Ertragsteuern, 
Gewinn und Eigenkapital mitteilen sowie 
alle Konzerneinheiten mit jeweiliger Haupt- 
geschäftstätigkeit auflisten. Die im Rahmen 
des öffentlichen Country-by-Country Repor- 
ting zu veröffentlichenden Kennzahlen sind 
größtenteils deckungsgleich mit denen des 
Country-by-Country Reporting für Finanz-
behörden.

Öffentliches Country-by-Country Reporting 
trägt damit dazu bei, die Transparenz der 
wirtschaftlichen Aktivitäten multinationaler 
Unternehmensgruppen zu erhöhen und eine 
bessere öffentliche Kontrolle zu ermöglichen. 
Die Informationen können als Grundlage 
für die öffentliche Diskussion über die 
Steuerehrlichkeit großer multinationalen 
Unternehmensgruppen und deren Ver- 
antwortung dienen. Das Vertrauen der 
Bürger*innen in die nationalen Steuer-
systeme soll dadurch gestärkt werden.

  Berechnungsgrundlage für   
  Rentenbescheid muss nachvoll-   
  ziehbar sein  

Rentenversicherungsträger dürfen keine 
Angaben im Rentenbescheid weglassen, 
die für die Prüfung der Berechnung 
unerlässlich sind. Werden entscheidende 
Angaben erst in einem Widerspruchsver-
fahren nachgeliefert, muss der Rentenver-
sicherungsträger die Kosten für einen 
Widerspruch erstatten. So entschied das 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.

  Selbstständige können ab   
  14.10.2021 Neustarthilfe Plus   
  für den Zeitraum Oktober bis   
  Dezember 2021 beantragen  

Von der Corona-Pandemie betroffene 
Soloselbstständige können ab 14.10.2021 
Direktanträge auf die bis zum Jahresende 
verlängerte Neustarthilfe Plus für den 
Förderzeitraum Oktober bis Dezember 2021 
stellen. Sie können damit zusätzlich bis zu 
4.500 Euro Unterstützung für diesen 
Zeitraum erhalten. Die Antragsstellung 
erfolgt über die bekannte Plattform  
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. 
Auch die Förderbedingungen sind in Form 
von umfassenden FAQ-Listen auf dieser 
Website veröffentlicht. Die Antragstellung 
für die verlängerte Neustarthilfe Plus für 
Mehr-Personen-Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften, die ihre Anträge über 
prüfende Dritte einreichen, wird gesondert 
bekannt gegeben. Diese Anträge können 
ab Anfang November gestellt werden.

Die bis Jahresende verlängerte Neustart-
hilfe Plus ist inhaltlich unverändert zur 
Neustarthilfe Plus für die Monate Juli bis 
September 2021 und führt die guten und 
bewährten Förderbedingungen fort. 
Antragsberechtigt für die Direktantragstel-
lung Neustarthilfe Plus, die heute startet, 
sind – wie auch bislang – Soloselbststän-
dige mit oder ohne Personengesellschaften 
sowie weitere Personengruppen, wie sog. 
kurz befristet Beschäftigte in den Darstel-
lenden Künsten und unständige Beschäf-
tigte. Voraussetzung ist insbesondere, 
dass die Selbstständigkeit im Haupterwerb 
ausgeübt wird und dass höchstens eine 
Teilzeitkraft beschäftigt wird.

Auch die verlängerte Neustarthilfe Plus 
wird als Vorschuss ausgezahlt. Bei der End- 
abrechnung müssen Antragsteller dann die 
Umsatzeinbußen darlegen und nachwei-
sen. Wenn sie im Förderzeitraum Juli bis 
September bzw. Oktober bis Dezember 
2021 Umsatzeinbußen von über 60 % im 
Vergleich zum Referenzumsatz 2019 zu 
verzeichnen haben, können Sie den 
Zuschuss in voller Höhe behalten. Fallen 
die Umsatzeinbußen geringer aus, wird die 
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Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

Neustarthilfe Plus mit der Endabrechnung 
(anteilig) gekürzt und ist dann gegebenen-
falls anteilig bis zum 30. September 2022 
zurückzuzahlen.

Soloselbstständige, die bereits die Neustart-
hilfe Plus für die Monate Juli bis September 
2021 erhalten haben, und weitere Hilfe 
benötigen, können bis 31. Dezember 2021 
einen neuen Antrag für die Monate Oktober 
bis Dezember 2021 stellen. Das geht sehr 
einfach: Wenn sich keine weiteren Ände- 
rungen ergeben haben, genügt dazu ein 
Klick im Antragssystem.

Praxistipp
Wichtig ist, dass die im Antrag angegebene 
Kontonummer fehlerfrei eingegeben wird 
und dass diese mit der Kontonummer über- 
einstimmt, die beim Finanzamt hinterlegt 
ist. Bei Anträgen mit abweichenden Konto- 
nummern kommt es im Verfahren der 
Bewilligungsstellen, das Ende des Monats 
beginnt, immer wieder zu Rückfrageschlei-
fen und damit zu Verzögerungen bei der 
Auszahlung. Daher empfiehlt es sich bei 
Eingabe der Kontonummer besonders sorg- 
fältig vorzugehen und die beim Finanzamt 
hinterlegte Kontonummer einzugeben.
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  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

3. NOVEMBER
ONLINE SEMINAR: OPTION ZUR KÖRPERSCHAFTSBESTEUERUNG FÜR PERSONENGESELLSCHAFTEN 

Mit der Möglichkeit für bestimmte Personengesellschaften sich auf Antrag wie eine Körperschaft besteuern zu lassen hat der Steuergesetz-
geber eine jahrzehntealte Forderung des Mittelstandes umgesetzt. 
Im Thesaurierungsfall kann hierdurch die Steuerquote der Gesellschaft deutlich reduziert werden. Nichtsdestotrotz steckt der Teufel wie 
so oft im Detail. 
Im Rahmen des Webinars geben wir einen kurzen Überblick über die Funktionsweise der Optionsmöglichkeit. Dabei werden typische Fall-
stricke beleuchtet sowie praktische Hinweise ausgesprochen.

15. NOVEMBER
ONLINE SEMINAR: LOHNSTEUER/REISEKOSTEN 2022 & SV

Im Laufe des Jahres 2021 und auch zum Jahreswechsel 2021/2022 sind zahlreiche lohnsteuerrechtliche Neuerungen und Fortentwicklungen 
im Lohnsteuer- und Reisekostenrecht eingetreten. 
Im Blickpunkt stehen neben Gesetzesänderungen auch neue Verwaltungsanweisungen und Entscheidungen der Finanzgerichte, die es 
unmittelbar anzuwenden gilt, um Haftungsrisiken zu verhindern. Bedeutsam ist auch ein neuer Erlass zur Abgrenzung zwischen Geldleis-
tungen und geldwerten Vorteilen. Durch diesen Erlass des Finanzministeriums wird auch geklärt, welche Gutscheine auch ab 2022 noch 
unter die Anwendung der dann geltenden 50 EUR-Freigrenze fallen. 
Zudem sind aktuelle Entwicklungen beim Arbeitslohn, der Bewertung von geldwerten Vorteilen und bei der Abrechnung von Reisekosten 
bzw. der Abrechnung einer doppelten Haushaltsführung und Bewirtungskosten zu beachten. Durch die rechtzeitige Umsetzung der Ände-
rungen werden eigene Haftungsrisiken verhindert und bislang zulässige Gestaltungen können rechtzeitig angepasst werden.
Hierauf und auf sämtliche weitere aktuelle Entwicklungen sowie auf Neuerungen der gesetzlichen Sozialversicherung gehen wir in dem 
Webinar „Lohnsteuer/Reisekosten 2022 & SV“ praxisnah und mit zahlreichen anschaulichen Beispielen ein.

  Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.dornbach.de/de/events.html  


